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§ 126
Raub

(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben 
oder Gesundheit . . . (bei § 249 StGB West) oder sich 
auf die gleiche Weise den Besitz von ihm entwen
deter Sachen zu sichern sucht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 127 

Erpressung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem schweren Nachteil zu 
einem Verhalten zwingt, um sich oder andere zu 
bereichern und dadurch dem Genötigten oder einem 
anderen einen Vermögensschaden zufügt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
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§252

Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betrof
fen, gegen eine Person Gewalt verübt oder Drohun
gen mit gegenwärtiger Gefahr für' Leib oder Leben 
anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen Gutes 
zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu bestrafen.

§253

(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nö
tigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder 
eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen 
Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird wegen Er
pressung mit Freiheitsstrafe von zwei Monaten bis 
zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung 
der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem 
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§254
(weggefallen)

§255

Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Per
son oder unter Anwendung von Drohungen mit ge
genwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, 
so ist der Täter gleich einem Räuber zu bestrafen.

§256

Neben einer wegen Raubes oder Erpressung er
kannten Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden.


